
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Brandner und der
Fraktion der AfD
– Drucksache 19/31830 –

Schwarzrotgold – Das Magazin der Bundesregierung
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf 
Bundestagsdrucksache 19/31689)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Aufgrund der Beantwortung der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 
19/31689 ergeben sich für die Fragesteller weitergehende Fragen, die mit der 
vorliegenden Kleinen Anfrage geklärt werden sollen.

1. Welchen konkreten Erfolg hat das Magazin „Schwarzrotgold“ nach 
Auffassung der Bundesregierung bewirkt (vgl. Bundestagsdrucksache 
19/31689)?

Die Bundesregierung hat den verfassungsmäßigen Auftrag, Bürgerinnen und 
Bürger über ihre Tätigkeit, Vorhaben und Ziele zu informieren. Das Magazin 
„schwarzrotgold“ leistet als ein Baustein der Öffentlichkeitsarbeit der Bundes-
regierung einen Beitrag zur Erfüllung dieses Informationsauftrags.

2. Welchen konkreten Erfolg hat der Jenaer Verein „Drudel 11“, über den in 
dem Magazin „Schwarzrotgold“ berichtet wurde, nach Auffassung der 
Bundesregierung bewirkt (vgl. Antwort zu Frage 10 auf Bundestagsdruck-
sache 19/31689)?

Zu den konkreten Erfolgen der Arbeit des Vereins wird z. B. auf Druck-
sache 7/2366 des Thüringer Landtags „Bericht der Landesregierung zur Umset-
zung des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Welt-
offenheit“ sowie auf die Jahresberichte des Vereins verwiesen, die öffentlich 
zugänglich sind.
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 
vom 13. August 2021 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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